
Beschlüsse des Studierendenparlaments vom 23. August 2007 
 
 
1. Neuwahl des AStA-Finanzreferenten 
 
Mit sofortiger Wirkung ist Thomas Szodruch als neuer AStA-Referent für Finanzen gewählt 
worden. 
 
  
2. Beschluss des Nachtragshaushalts 2006/2007 
 
Das Studentenparlament hat den Nachtragshaushalt zum Haushaltsplan 2006/2007 
beschlossen. Dieser wird demnächst hier veröffentlicht. 
 
 
 
2. Antrag gegen die Kriminalisierung kritischer Wissenschaft 
 
Das Studierendenparlament hat beschlossen: 
 
Die Studierendenschaft unterstützt folgenden offenen Brief an die Generalbundesanwältin 
Monika Harms. Der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) bittet die Studierenden der 
Universität Potsdam per E-Mail, den offenen Brief ebenso zu unterzeichnen. Der AStA wird 
beauftragt, im Nahmen der Studierendenschaft  den offenen Brief sowohl postalisch an die 
Generalbundesanwältin zuzustellen als auch online unter 
http://www.freeandrej.net.ms sowie 
http://www.policing-crowds.org/petition.html zu unterzeichnen. 
 
An die Generalbundesanwältin 
beim Bundesgerichtshof 
Monika Harms 
 
Brauerstraße 30 
76135 Karlsruhe 
 
Am 1. August 2007 wurde auf Antrag der Bundesanwaltschaft der sozial engagierte Berliner 
Soziologe Dr. Andrej H. in Untersuchungshaft genommen. Vorausgegangen waren 
Hausdurchsuchungen bei ihm und drei weiteren wissenschaftlich Tätigen. Ihnen wird 
unterstellt, Mitglieder einer Organisation namens „militante gruppe“ (mg) zu sein, gegen 
welche die Bundesanwaltschaft wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung nach §129a 
StGB ermittelt. Der Haftbefehl erging gegen Dr. Andrej H., weil dieser vor mehreren 
Monaten zwei „konspirative“ Treffen mit einer Person gehabt haben soll, die bei dem 
Versuch, Fahrzeuge der Bundeswehr in Brand zu setzen, Ende Juli in Brandenburg an der 
Havel festgenommen wurde.  
Die Art von Gewaltbefürwortung und –ausübung, wie sie von der „militanten gruppe“ 
praktiziert wird, lehnen wir strikt ab. Zugleich verwahren wir uns aber entschieden gegen die 
Konstruktion der intellektuellen Täterschaft, wie sie von der Bundesanwaltschaft 
vorgenommen wird. Der Verdacht auf die Zugehörigkeit zu einer terroristischen Vereinigung 
wird nach Auskunft der Rechtsvertreter von Dr Andrej H. nämlich inhaltlich wie folgt 
begründet:  

http://www.freeandrej.net.ms/
http://www.policing-crowds.org/petition.html


• der Bundesanwaltschaft liegen keine Erkenntnisse über den Inhalt der Treffen von Dr. 
Andrej H. mit dem mutmaßlichen Brandstifter vor. Diese schließt allein aus dem 
Umstand der beiden Treffen, dass sie allesamt Mitglieder der „militanten gruppe“ sein 
müssen; 

• nach der Bundesanwaltschaft ist von einer Mitgliedschaft von Dr. Andrej H. in einer 
terroristischen Vereinigung auszugehen, weil er sich mit Themen beschäftigt, die sich 
auch in Schreiben der mg wieder finden; eine wissenschaftliche Abhandlung von Dr. 
Andrej H. von 1998 enthalte „Schlagwörter und Phrasen“, die in Texten der 
„militanten Gruppe“ gleichfalls verwendet werden (u.a. den in der Stadtforschung 
gebräuchlichen Begriff der ‚Gentrification’),  

• einem beschuldigten promovierten Politologen stünden „als Mitarbeiter eines 
Forschungszentrums Bibliotheken zur Verfügung, die er unauffällig nutzen kann, um 
die zur Erstellung der Texte der militanten Gruppe erforderlichen Recherchen 
durchzuführen“,  

• er und die weiteren wissenschaftlich Tätigen verfügten über die „intellektuellen und 
sachlichen Voraussetzungen, die für das Verfassen der vergleichsweise 
anspruchsvollen Texte der militanten Gruppe erforderlich sind“,  

Solche Argumente lassen jede wissenschaftliche Tätigkeit als potentiell kriminell erscheinen. 
Die Begründungen der Bundesanwaltschaft stellen eine direkte Bedrohung für alle dar, die 
kritische Wissenschaft, Publizistik und Kunst betreiben und für diese mit ihrem Namen in der 
Öffentlichkeit einstehen. Kritische Forschung, auch in Verbindung mit sozialem und 
politischem Engagement, darf nicht zum terroristischen Tatbestand erklärt werden.  
 
Wir appellieren an die Bundesanwaltschaft, die Unterstellung fallen zu lassen, die 
wissenschaftlichen Arbeiten von Dr. Andrej H. begründeten eine intellektuelle Täterschaft in 
einer terroristischen Vereinigung. Aus der wissenschaftlichen Arbeit von Dr. Andrej H. lassen 
sich unter keinen Umständen Rechtfertigungen für einen Haftbefehl herleiten. Eine solche 
Argumentation stellt eine fundamentale Bedrohung der Freiheit von Forschung und Lehre dar.  
 
Ebenso appellieren wir, die Ermittlungen gegen Dr. Andrej H. nach § 129a StGB, mit denen 
sich besonders schwere Haftbedingungen und eine empfindliche Einschränkung der 
Verteidigung verbinden, unmittelbar einzustellen.  
 
9. August 2007 


